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RS OGH 1921/9/15 Os564/21
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1921

Norm

StPO §41 Abs2

Rechtssatz

Die ohne Zustimmung des Angeklagten erfolgte Bestellung eines amtswegigen Verteidigers zur Ausführung

angemeldeter Rechtsmittel ist selbst dann ungesetzlich, wenn der vom Angeklagten gewählte Verteidiger unter

Rücklegung der Vollmacht darum ansucht.
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